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GEMEINDE RINGE
LANDKREIS GRAFSCHAFT BENTHEIM

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939 - 1.007
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950 - 2.299
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961 - 1.926
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970 - 1.987
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987 - 1.834
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004) - 2.160
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005) - 2.170
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006) - 2.159
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007) - 2.169
j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008) - 2.141
k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009) - 2.179
l) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010) - 2.194
m) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011) - 2.154
n) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2012) - 2.118
o) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2013) - 2.098
p) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2014) - 2.090
q) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2015) - 2.098
r) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2016) - 2.095
s) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2017) - 2.066
t)   auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2018) - 2.052
u)  auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2019) - 2.017
v) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2020) - 1.980
w) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2021) - 1.986
x) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2022) - 1.977
y) auf Basis Zensus 2022 (Stand 30.06.2023) - 2.009

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets: 3.532 ha
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H a u s h a l t s s a t z u n g

der

Gemeinde Ringe

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Ringe in der Sitzung am 11. Februar 2025 fol-
gende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 4.549.700,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 5.598.200,00 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.483.200,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.517.100,00 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 457.800,00 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 436.400,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 4.483.200,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 6.411.300,00 €
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§2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veran-
schlagt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeiti-
gen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
500. 000   festgesetzt.

§5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuem werden für das Haushaltsjahr 2025
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 227 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 227 v. H.

2. Gewerbesteuer 350 v. H.

Ringe, den 11. 02. 2025

^eweiüQ^
* *

^ Ringe s

Vha^^
^ D

/

/iZo
Stege an

Bürgermeister

UA^-
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Vorbericht

zum Haushalt der Gemeinde Ringe
für das Haushaltsjahr 2025

1. Entwicklung der Vorjahre und Stand der Haushaltswirtschaft

Die Gemeinde Ringe wendet bereits seit dem Jahr 2010 das Neue Kommunalen
Rechnungswesen (NKR) an, bei dem nach den Grundsätzen der doppelten Buchfüh-
rung (Doppik) gebucht wird.

Die Jahresabschlüsse, welche teilweise noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt des
Landkreises Grafschaft Bentheim geprüft wurden, stellen sich in der Ergebnisrech-
nung wie folgt dar:

Die Gemeinde Ringe hat im Haushaltsjahr 2009 ihren letzten kameralen Haushalt
aufgestellt. Die Jahresrechnung 2009 führte zu einem Fehlbetrag in Höhe von rd.
-460.847,00 €. Nach den Vorschriften zur Überleitung von der kameralen Rech-
nungsführung zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR – „Doppik“) war
dieser Fehlbetrag in der Eröffnungsbilanz vom Reinvermögen abzusetzen und durch
Überschüsse aus der Ergebnisrechnung künftiger Rechnungsjahre auszugleichen.

Aufgrund dieser hohen Vorbelastung und der Haushaltsentwicklung der Jahre 2010-
2013 musste die Gemeinde Ringe zwischenzeitlich ein Haushaltssicherungskonzept
aufstellen. In den folgenden Jahren hat sich die Finanzsituation deutlich verbessert,
sodass auch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfiel. Inzwischen
konnte eine beachtliche Überschussrücklage aufgebaut werden.

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 21.03.2023 vom Rat der Gemeinde Ringe be-
schlossen. Das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt hat einen Fehlbetrag von ins-
gesamt -377.100 € ausgewiesen. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2023 wird vo-
raussichtlich mit einem deutlich besseren Jahresergebnis als geplant abschließen.
Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergibt sich ein Überschuss von rd. 776.300 €.
Ausschlaggebend hierfür sind vor allem deutlich höhere Gewerbesteuererträge als
veranschlagt.

Die Summe der Jahresergebnisse bis 2023 beträgt insgesamt rd. 2.724.000 €, wel-
ches gleichzeitig die Überschussrücklage zum Stichtag 31.12.2023 ergibt.

Saldenvortrag

2009 2010-2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Plan)

- 557.382,23 € 453.505,90 € 441.447,49 € 613.951,13 € 754.470,57 € 560.500,00 € 3.381.257,32 €

Saldenvortrag

2009 2010-2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Plan)

- 324.846,00 € 16.270,28 € 0,00 € 1.262,00 € 21.872,50 € 0,00 € 364.250,78 €

-460.847,00 € 882.228,23 € 469.776,18 € 441.447,49 € 615.213,13 € 776.343,07 € 560.500,00 € 3.284.661,10 €

Rücklagen gesamt:

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

5



Die Finanzrechnung 2023 entwickelte sich im Bereich der laufenden Verwaltungstä-
tigkeit analog zur Ergebnisrechnung. Der im Haushaltsplan noch eingeplante negati-
ve Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-276.500 €) hat sich im Ergebnis zu
einem Überschuss in Höhe von rd. 2.433.800,00 € umgekehrt. Der Saldo aus Investi-
tionstätigkeiten hat mit rd. -155.000 € abgeschlossen und liegt folglich leicht hinter
dem Planansatz von -172.400 €. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurden die
bestehenden Kreditverbindlichkeiten im Haushaltsjahr 2023 planmäßig in Höhe von
rd. 79.400 € getilgt. Kreditaufnahmen waren nicht erforderlich, sodass der Schulden-
stand entsprechend auf rd. 1,19 Mio. € reduziert werden konnte.

Der Finanzmittelbestand bzw. der Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2023 beträgt
rd. 2,89 Mio. €. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass ein Teil hiervon für den
Ausgleich bereits zum Stichtag vorhandener Verbindlichkeiten und übertragener
Haushaltsreste benötigt wird.

2. Haushaltsplan 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 weist ordentliche Erträge in Höhe von 4.657.000 €
aus. Darin enthalten sind insbesondere die Erträge aus Steuern und ähnlichen Ab-
gaben in Höhe von 3.662.100 €.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 4.096.500 €. Eine wesentliche Position
sind hierbei die Personalaufwendungen von 1.036.000 €, welche durch die allgemei-
nen Tarifsteigerungen zuletzt stark gestiegen sind. Zudem sind hier die Transferauf-
wendungen von 2.516.500 € veranschlagt, welche im Wesentlichen durch die zu
zahlenden Umlagen geprägt sind und letztlich von der Steuerkraft der Gemeinde ab-
hängen.

Das ordentliche Ergebnis im Haushalt 2024 beträgt somit +560.500 €. Im außeror-
dentlichen Ergebnis sind weder Erträge noch Aufwendungen eingeplant. Der
Haushalt 2024 ist folglich mit einem Jahresergebnis von +560.500 € ausgeglichen.
Die vorhandene Überschussrücklage wird dadurch entsprechend anwachsen.

Genaue Prognosen für das endgültige Jahresergebnis 2024 sind zum jetzigen
Zeitpunkt noch verfrüht. Es stehen noch zahlreiche Buchungen und Abrechnungen
aus, die das Ergebnis entsprechend verändern werden. Nach den ersten, vorsichti-
gen Hochrechnungen wird allerdings mit einer deutlichen Verbesserung des Jah-
resergebnisses um rd. 684.500 € auf rd. 1.245.000 € gerechnet. Hintergrund sind
deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen (Plan: 2.248.000 €; Ist: rd. 3.150.000 €)
im abgelaufenen Jahr. Die Überschussrücklage wird sich somit nochmals deutlich
erhöhen und zu Ende 2024 voraussichtlich rd. 3.945.000 € betragen.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-868.000 €. Dieser ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis nach Bereinigung der
zahlungsneutralen Positionen wie z.B. Abschreibungen oder Rückstellungen.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten sind Auszahlungen in Höhe von 502.000 €
eingeplant. Einzahlungen wurden nicht veranschlagt. Es ergibt sich folglich ein Saldo
von insgesamt -502.000 €. Wesentliche Position bei den Investitionen ist die Sanie-
rung von Wirtschaftswegen mit 450.000 €.
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Bei den Finanzierungstätigkeiten wurden in 2024 keine Kreditaufnahmen veran-
schlagt. Die Tilgungsleistungen betragen 79.900 €. Der Schuldenstand ist damit rück-
läufig und beträgt zum Jahresende noch rd. 1.112.500 €.

Aufgrund der sich abzeichnenden, deutlichen Verbesserungen in der Ergebnisrech-
nung (s. oben) wird sich auch die Finanzrechnung im Haushaltsjahr 2024 deutlich
besser entwickeln als geplant. Nach vorsichtiger Hochrechnung wird mit einem Li-
quiditätsbestand zum Jahresende 2024 von rd. 2.250.000 € gerechnet. Es wird
allerdings darauf hingewiesen, dass ein Großteil hiervon insbesondere für erst im
Folgejahr fällig werdende Umlagen benötigt wird.

3. Haushaltsplan 2025

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 umfasst ein Volumen von:

Ordentlichen Erträgen 4.549.700 €
Ordentlichen Aufwendungen 5.598.200 €
Außerordentlichen Erträgen 0 €
Außerordentlichen Aufwendungen 0 €
Jahresergebnis -1.048.500 €

Die ordentlichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und betragen
insgesamt 4.549.700 € (Vorjahr: 4.657.000 €). Die Steuern und ähnlichen Abgaben
nehmen dabei die größte Position ein und sind mit 3.540.500 € veranschlagt. Im Vor-
jahr lag der Ansatz noch bei 3.662.100 €. Die Erträge ergeben sich aus den folgen-
den Positionen:

Aufgrund der zum 01.01.2025 in Kraft getretenen Grundsteuerreform wurden die He-
besätze für die Grundsteuer A und B neu festgesetzt. Entsprechend des Appells
des Gesetzgebers hat der Gemeinderat aufkommensneutralen Hebesätze beschlos-
sen, sodass sich das Gesamtaufkommen aus den beiden Grundsteuern im Vergleich
zum Vorjahr nicht erhöht und in Summe weiterhin 361.900 € beträgt.

Die Gewerbesteuern haben sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und sind
zuletzt deutlich gestiegen. In 2024 haben sich erneut hohe Nachzahlungen einzelner
Betriebe ergeben, wodurch sich ein sehr hohes Gewerbesteueraufkommen ergeben
hat. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird diese Summe für 2025 nicht wieder erreicht
werden. Im aktuellen Haushalt wurde eine Summe von 2.100.000 € veranschlagt.

Ist 2024

(vorläufig)
Grundsteuer A 64.166 € 70.210 € 70.600 € 70.035 € 30.000 €

Grundsteuer B 291.440 € 291.949 € 291.300 € 336.803 € 331.900 €
Gewerbesteuer 1.924.657 € 4.151.980 € 2.248.000 € 3.149.946 € 2.100.000 €
Gem.-anteil Einkommensteuer 723.125 € 741.600 € 817.300 € 797.916 € 846.500 €
Gem.-anteil Umsatzsteuer 209.467 € 212.827 € 225.300 € 219.199 € 222.200 €
Hundesteuer 9.793 € 9.660 € 9.600 € 10.048 € 9.900 €

Summe 3.222.648 € 5.478.226 € 3.662.100 € 4.583.947 € 3.540.500 €

Plan 2024 Plan 2025Ist 2023Ist 2022
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Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit 702.200 € über dem
Haushaltsansatz des Vorjahres (692.200 €). Hierin enthalten sind vor allem die Zu-
weisungen vom Land als Finanzhilfe für die KiTa Ringe-Neugnadenfeld in Höhe von
398.500 € (Vorjahr: 341.500 €). Die Zuweisungen vom Landkreis für die KiTa betra-
gen 227.100 € und haben sich zum Vorjahr um rd. 27.100 € reduziert. Zudem sind in
2024 Integrationszuschüsse für die KiTa von 76.600 € eingeplant (Vorjahr: 96.500 €).

Die Auflösungserträge aus Sonderposten sind mit 66.500 € im Vergleich zum Vor-
jahr rückläufig (Vorjahr: 75.200 €).

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte sind die Erträge aufgrund höherer
Elternbeiträge für die KiTa um 9.000 € auf 57.000 € gestiegen. Die privatrechtlichen
Entgelte fallen mit 3.400 € im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert aus.

Bei den Zinsen- und ähnlichen Finanzerträgen (Plan: 25.500 €) ist neben den ein-
geplanten Habenzinsen (5.000 €) vor allem die jährliche Dividende von der bnn
GmbH (20.000 €) enthalten.

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen von insgesamt 112.400 € werden
hauptsächlich die Konzessionsabgaben (KA) ausgewiesen. Der Planansatz von
111.300 € teilt sich dabei wie folgt auf:

KA Strom 70.000 € (Vorjahr: 70.000 €)
KA Gas 12.000 € (Vorjahr: 13.500 €)
KA Wasser 29.300 € (Vorjahr: 22.000 €)

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 5.598.200 € (Vorjahr: 4.096.500 €).

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 53.700 € auf
1.089.700 € gestiegen, was insbesondere auf die allgemeinen Tarifsteigerungen und
Stufensteigerungen zurückzuführen ist.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich ein Planansatz
von 221.900 € (Vorjahr: 260.100 €). Hierin enthalten ist zum einen die Gebäudeun-
terhaltung mit 18.000 €. Neben der allgemeinen Unterhaltung wurden zusätzlich
8.000 € für die Sanierung eines Gruppenraums in der KiTa veranschlagt. Die Bewirt-
schaftungskosten für die Gebäude und baulichen Anlagen nehmen einen Anteil von
insgesamt 51.000 € ein (Vorjahr: 58.400 €). Des Weiteren wurde ein allgemeiner An-
satz von 75.000 € für die Unterhaltung von Gemeindestraßen eingeplant. Der Ansatz
für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen beträgt 4.200 € und ist
vorrangig für den Bereich der KiTa vorgesehen.

Die Abschreibungen sind zum Vorjahr leicht gestiegen (Plan: 206.500 €; Vorjahr:
203.300 €). Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen betragen 17.200 € und sind
aufgrund der eingeplanten Sondertilgung eines Darlehens im Vergleich zum Vorjahr
um 13.000 € gesunken (Vorjahr: 30.200 €).

Unter den Transferaufwendungen in Höhe von 4.011.100 € werden im Wesentli-
chen die zu zahlenden Umlagen ausgewiesen, welche insbesondere von der Ent-
wicklung der Steuerkraft abhängig sind. Die Steuerkraft hat sich dabei im jeweils
maßgeblichen Abrechnungszeitraum wie folgt entwickelt:
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Die zu zahlende Kreisumlage beträgt 44,4 % von der Steuerkraft und ist im Vergleich
zum Vorjahr mit 2.120.000 € gestiegen (Vorjahr: 2.021.300 €). Die Samtgemein-
deumlage beträgt für die Gemeinde Ringe 1.354.100 € (Vorjahr: 1.436.900 €). Auf-
grund der sehr hohen Steuerkraft 2025 ist zudem eine interne Ausgleichsumlage an
die anderen Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde in Höhe von 384.600 € zu
zahlen (Vorjahr: 355.300 €).
Aufgrund der sehr hohen Steuereinnahmen in 2024 wurden im Vorjahr bereits ent-
sprechend der haushaltsrechtlichen Vorschriften Rückstellungen für die in 2025 zu
zahlenden Umlagen von insgesamt 125.400 € gebildet. Diese Rückstellungen wer-
den in 2025 wieder aufgelöst und entlasten entsprechend den Ergebnishaushalt.

Im Gegensatz zum Vorjahr ist in 2025 zudem wieder eine Entschuldungsumlage an
die Samtgemeinde zu zahlen, da die Samtgemeinde selbst in 2025 wieder eine Ent-
schuldung eingeplant hat (Plan: 30.400 €). Die Gewerbesteuerumlage an Bund und
Land beträgt im Haushaltsjahr 210.000 € (Vorjahr: 224.800 €).

Bei den Transferaufwendungen werden zudem die Zuweisungen an übrige Bereiche
(u.a. Vereine) für verschiedene Zwecke veranschlagt. Diese betragen im Haushalts-
jahr 37.300 € (Vorjahr: 34.800 €). Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einem
neu eingeplanten laufenden Zuschuss von 2.000 € an den Verein „Wir an der Vech-
te“.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 51.800 € beinhalten neben den
Aufwendungen für ehrenamtlichen Tätigkeiten (21.600 €) insbesondere die Ge-
schäftsaufwendungen (12.700 €). Hierin werden u.a. die Kosten für Bauleitplanungen
ausgewiesen, welche in 2024 mit 7.000 € veranschlagt sind

Das ordentliche Ergebnis beträgt -1.048.500 € (Vorjahr: +560.500 €). Außerordent-
liche Erträge und Aufwendungen sind im Haushaltsjahr nicht veranschlagt, sodass
auch das Jahresergebnis -1.048.500 € beträgt. Der Fehlbetrag kann aus der vor-
handenen Überschussrücklage aus Vorjahren abgedeckt werden.

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2025 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen 4.483.200 €
Auszahlungen 6.411.300 €
Unterschied -1.928.100 €

davon:

2020 2021 2022 2023 2024

2025

(vorläufig)

Emlichheim 8.710.949 9.702.779 11.195.086 9.517.222 9.826.655 9.496.127

Hoogstede 2.162.979 2.095.842 1.967.434 2.887.801 2.800.843 3.103.599

Laar (ohne Europark) 1.522.238 1.520.744 1.421.293 2.081.509 2.059.286 2.303.934

Ringe 2.331.588 2.511.224 3.422.608 2.848.804 4.552.301 4.774.911

Summe 14.727.754 15.830.589 18.006.421 17.335.336 19.239.085 19.678.571

Anteil Europark 2.317.999 2.016.540 1.861.077 1.269.686 1.355.081 4.653.668

Samtgemeinde 17.045.753 17.847.129 19.867.498 18.605.025 20.594.166 24.332.240
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Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit 4.483.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit 5.517.100 €

Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit 0 €
Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit 457.800 €

Einz. aus Finanzierungstätigkeit 0 €
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 436.400 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -1.033.900 € (Vorjahr:
-868.000 €). Dieser ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis nach Bereinigung der
zahlungsneutralen Positionen wie z.B. Abschreibungen oder Rückstellungen. Der
hohe negative Saldo in 2025 ergibt sich insbesondere durch die hohen Umlagezah-
lungen in Folge der hohen Steuereinnahmen des Vorjahres.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten ergibt sich ein Saldo von -457.800 €. Die
Summe ergibt sich vollständig aus den eingeplanten Investitionsausgaben. Einzah-
lungen aus Investitionen sind im Haushaltsjahr nicht veranschlagt.
Die wesentlichen Positionen bei den Investitionen sind die Sanierung von Wirt-
schaftswegen mit 400.000 € sowie ein Investitionszuschuss an den Sportverein GSV
für Sportstättenmaßnahmen von 42.000 €. Zudem wurden Mittel für die Anschaffung
von Beamer und Leinwand im Dorfgemeinschaftshaus (5.200 €) sowie in der Alten
Schule (5.900 €) eingeplant. Weitere Einzelheiten können der Investitionsübersicht
des Haushaltes entnommen werden.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeiten wurden für 2024 trotz der hohen Investiti-
onsauszahlungen keine Kreditaufnahmen eingeplant. Der kalkulierte Finanzmittel-
fehlbetrag von -1.928.100 € kann aus den vorhandenen Liquiden Mitteln finanziert
werden. Für die Tilgung von vorhandenen Darlehen sind 436.400 € veranschlagt.
Hierin enthalten ist eine Sondertilgung aufgrund der geplanten Kündigung des Darle-
hens bei der Gemeinde Laar von rd. 378.500 €. Der Schuldenstand wird sich dem-
nach auf rd. 676.000 € reduzieren.

4. Zukünftige Entwicklung und abschließende Betrachtung

Die Finanzsituation der Gemeinde Ringe hat sich in den letzten Jahren deutlich ver-
bessert. Das vor einigen Jahren noch notwendige Haushaltssicherungskonzept ist
inzwischen nicht mehr erforderlich. Es konnte mittlerweile eine beachtliche Über-
schussrücklage aufgebaut werden, was insbesondere auf eine strikte Haushaltsdis-
ziplin zurückzuführen ist. Neben der Erhöhung der Hebesätze wurden auch auf der
Ausgabeseite einige Einsparungen vorgenommen und Prioritäten bei der Straßenun-
terhaltung gesetzt. Zudem konnte die Gemeinde zuletzt von hohen Gewerbesteuer-
einnahmen profitieren.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einem Fehlbetrag von -1.048.500 € gerechnet.
Das Defizit ist vorrangig auf die hohen Transferaufwendungen im Rahmen des Fi-
nanzausgleichs zurückzuführen und kann aus der vorhandenen Überschussrücklage
aus Vorjahren abgedeckt werden. In der mittelfristigen Finanzplanung ab 2027 erge-
ben sich nach heutigem Stand wieder ausgeglichene Jahresergebnisse mit geringen
Überschüssen.
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Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die zukünftigen Haushalte insbesondere
von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind. Die Wirtschaftslage ist
aktuell von erheblichen Unsicherheiten und diversen Krisen geprägt. Insbesondere
der Angriffskrieg auf die Ukraine hat zuletzt zu erheblichen Ausgabensteigerungen
geführt (u.a. Energie, Inflation, Tarifsteigerungen, Zinsen). Zudem werden zukünftig
im kommunalen Bereich allgemein rückläufige Einnahmen befürchtet. Die weitere
Entwicklung gilt es daher genau zu beobachten.

Eine immer größere Belastung für die kommunalen Haushalte stellt der Betrieb der
Kindertagesstätten dar. Die in den letzten Jahren gestiegenen Kosten sind insbeson-
dere auf die modernen Betreuungsstrukturen mit zusätzlichen Gruppen, die gestie-
genen Personalkosten und die vom Land Niedersachsen beschlossene Beitragsfrei-
heit zurückzuführen. Auch in der Gemeinde Ringe haben sich die Defizite im Bereich
der KiTa in den letzten Jahren deutlich erhöht. Ohne eine finanzielle Entlastung von
übergeordneten Stellen schränkt dies den Haushalt auch in Zukunft erheblich ein.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten sind in 2025 erneut hohe Haushaltsmittel für die
Sanierung von Wirtschaftswegen von 400.000 € berücksichtigt, um einen weiteren
Investitionsstau entgegenzuwirken. Zudem sind Investitionszuschüsse an den Sport-
verein GSV von 42.000 € für Sportstättenmaßnahmen veranschlagt. Für die zukünf-
tigen Jahre sind nach heutigem Stand, bis auf die Sanierung von Wirtschaftswegen,
keine größeren Maßnahmen geplant.

Trotzt der hohen Investitionstätigkeiten wurden in 2025 keine Darlehensaufnahmen
veranschlagt. Vielmehr kann aufgrund des guten Liquiditätsbestands eine vollständi-
ge Sondertilgung des Darlehens bei der Gemeinde Laar eingeplant werden. Der sich
im Haushaltsjahr 2025 ergebende Finanzmittelfehlbetrag kann aus der vorhandenen
Liquidität abgedeckt werden. Für die Zukunft sind nach aktuellem Stand ebenfalls
keine Darlehensaufnahmen notwendig. Die vorhandenen Kreditverbindlichkeiten be-
tragen zu Ende 2025 rd. 676.000 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-
Verschuldung von 336 € liegt über dem Landesdurchschnitt von 281 €.

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Finanzplanung wird es noch einige Jahre dau-
ern, bis die Darlehen vollständig getilgt sind und die volle finanzielle Leistungsfähig-
keit wiederhergestellt ist. Dies schränkt die Handlungsfähigkeit der Gemeinde Ringe
insgesamt ein. Aufgrund der in 2025 eingeplanten Sondertilgung hat sich die Situati-
on jedoch bereits erheblich verbessert. Dennoch sollte der planmäßigen Schul-
denabbau auch in Zukunft fortgesetzt werden.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass trotz der positiven Entwicklung auch künftig
die finanziellen Spielräume eingeschränkt sind. Die Gemeinde Ringe wird sich auch
in den nächsten Jahren, unter gleichzeitiger Beachtung der gemeindlichen Weiter-
entwicklung, auf die Pflichtaufgaben und das absolut Erforderliche beschränken.
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5. Entwicklung der Verschuldung

Die Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Ringe ab 2010 ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Jahr
Schuldenstand

am 01.01. Kreditaufnahme Tilgungsleistung
Ver-/Ent-

schuldung
Schuldenstand

am 31.12.
Einwohner

30.06.d.Jahres
pro Kopf Ver-

schuldung
Landes-
schnitt

2010 1.371.892 € 203.600 € 46.898 € 156.702 € 1.528.594 € 2.194 697 € 141 €

2011 1.528.594 € 0 € 49.282 € -49.282 € 1.479.312 € 2.154 687 €

2012 1.479.312 € 0 € 45.518 € -45.518 € 1.433.794 € 2.118 677 € 149 €

2013 1.433.794 € 107.250 € 36.967 € 70.283 € 1.504.077 € 2.098 717 € 144 €

2014 1.504.077 € 0 € 31.241 € -31.241 € 1.472.836 € 2.090 705 € 157 €

2015 1.472.836 € 0 € 73.016 € -73.016 € 1.399.820 € 2.101 666 € 175 €

2016 1.399.820 € 0 € 51.078 € -51.078 € 1.348.742 € 2.095 644 €

2017 1.348.742 € 95.200 € 59.402 € 35.798 € 1.384.540 € 2.066 670 €

2018 1.384.540 € 0 € 61.314 € -61.314 € 1.323.226 € 2.052 645 € 169 €

2019 1.323.226 € 0 € 62.302 € -62.302 € 1.260.924 € 2.017 625 € 189 €

2020 1.260.924 € 215.060 € 60.713 € 154.347 € 1.415.271 € 1.980 715 € 211 €

2021 1.415.271 € 0 € 67.282 € -67.282 € 1.347.989 € 1.986 679 € 227 €

2022 1.347.989 € 0 € 76.365 € -76.365 € 1.271.624 € 1.977 643 € 254 €

2023 1.271.624 € 0 € 79.362 € -79.362 € 1.192.262 € 2.006 594 € 281 €

2024 1.192.262 € 0 € 79.900 € -79.900 € 1.112.362 € 2.009 554 €

2025 1.112.362 € 0 € 436.400 € -436.400 € 675.962 € 2.009 336 €

2026 675.962 € 0 € 58.300 € -58.300 € 617.662 € 2.009 307 €

2027 617.662 € 0 € 58.600 € -58.600 € 559.062 € 2.009 278 €

2028 559.062 € 0 € 59.000 € -59.000 € 500.062 € 2.009 249 €

Ab 2024 Planzahlen!
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Regelungen zur flexibleren Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushal-
tes der Gemeinde Ringe für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind 
die Vorschriften der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) 
anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 – 20 KomHKVO fest-
gelegt. Für den Haushalt 2025 gelten folgende Grundsätze:

In § 4 der KomHKVO ist vorgesehen, dass Produktbereich und Produktgruppen, 
die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushalts-
vermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden 
können. Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschl. 
Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt 
auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Im Übrigen wird auf die De-
ckungsregeln der KomHKVO (§§ 17 – 20) hingewiesen.

Gem. § 18 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für Mehraufwendun-
gen verwendet werden. Diese Zweckbindung kann sich aus einer rechtlichen 
Verpflichtung oder aus einem sachlichen Zusammenhang durch Haushaltsver-
merk ergeben. 

Gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendun-
gen aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Investitionen innerhalb 
des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Als unerheblich gilt bei der Ge-
meinde Ringe ein Betrag in Höhe von bis zu 1.000,00 €.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit 
eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen im Bereich der In-
vestitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, so-
weit der Eingang der geplanten Einzahlungen (z.B. durch Zuwendungsbescheid) 
gesichert ist. 

Gem. § 20 Abs. 1 und 2 KomHKVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und 
die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar. Die 
Bestimmung des § 20 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO, wonach die übertragenen Er-
mächtigungen längstens bis ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar 
sind, gilt nicht für die Budgets nach Nr. 2 (Budgetübersicht) sondern nur für die 
Budgets nach Nr. 3 (Ausnahmen von den Budget-Regelungen). Ermächtigungen 
für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben 
bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und innerhalb 
des Budgets übertragbar, wenn mit der Investition oder der Investitionsförde-
rungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. 

Aufwendungen und Auszahlungen für Verfügungsmittel und Deckungsreserven 
sind gemäß § 13 KomHKVO nicht deckungsfähig und nicht zeitlich übertragbar 
und daher  nicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber dort 
abgebildet.
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2. Budgetübersicht

Generell sind die Aufwendungen und Erträge eines Produktbereiches jeweils als 
Budget anzusehen. Es werden folgende Produktbereiche mit folgenden Haupt-
verantwortlichen gebildet:

Produktbereich Bürgermeister
Produkt: 11101
Verantwortlich: Bürgermeister Stegeman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 1; Herr Breukelman

Produktbereich Innere Verwaltung
Produkte: 11104,11106,11108
Verantwortlich: Bürgermeister Stegeman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 1; Herr Breukelman

Produktbereich Schulen, Kinder und Jugend
Produkte: 36200,36500
Verantwortlich: Bürgermeister Stegeman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 1; Herr Breukelman

Produktbereich Finanzen
Produkte: 11109,11110,53100,53200,53300,61100,61200
Verantwortlich: Bürgermeister Stegeman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 1; Herr Heck

Produktbereich Kultur, Sport und Freizeit
Produkte: 28100,42100,42400
Verantwortlich: Bürgermeister Stegeman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 1; Herr Breukelman

Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produkte: 12100, 12201, 12600
Verantwortlich: Bürgermeister Stegeman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 2; Herr Kuipers

Produktbereich Soziales
Produkte: 31510
Verantwortlich: Bürgermeister Stegeman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 2; Herr Lamberink

Produktbereich Planung, Entwicklung und Bau
Produkte: 11111,51100,52220,57301
Verantwortlich: Bürgermeister Stegeman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 2; Herr Helweg
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Produktbereich Verkehr
Produkte: 54100,54500,54700,55500
Verantwortlich: Bürgermeister Stegeman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 2; Herr Helweg

Produktbereich Versorgung
Produkt: 53810
Verantwortlich: Bürgermeister Stegeman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 2; Herr Collmann von Schatteburg

Produktbereich Landschaftspflege
Produkte: 36600,55200,55400
Verantwortlich: Bürgermeister Stegeman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 2; Herr Helweg

3. Ausnahmen von den Budget-Regelungen

- Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen für Personal (Konten-
gruppe 40 – Personalaufwendungen; Kontengruppe 41 – Versorgungsaufwen-
dungen) sind nicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber in 
den Produkten ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis mit gegen-
seitiger Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO.
Verantwortlich: Bürgermeister Stegeman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 1; Herr Breukelman

Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen für den Kindergarten 
Neugnadenfeld (Kontengruppe: 314, 348, 42,78) sind nicht in den Budgets des 
Produktbereiches Schulen, Kinder und Jugend (Produkt 36500) enthalten, wer-
den aber in den Produkten ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis 
mit kombinierter Deckungsfähigkeit
Verantwortlich: Bürgermeister Stegeman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 1; Herr Breukelman

- Sämtliche Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen für das 
Grundstück- und Gebäudemanagement (Produkt 11111) sind nicht in den Bud-
gets der Produktbereiche enthalten, werden aber in den Produkten ausgewiesen. 
Sie bilden einen eigenen Deckungskreis. Es gelten die Allgemeinen Deckungsre-
gelungen wie oben.
Verantwortlich: Bürgermeister Stegeman
Mithilfe/Unterstützung Samtgemeinde Emlichheim:
Fachbereich 2; Herr Veenaas
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Teil-

haus-

halt

lfd.

Nr.

Dezernats-/

Fachbereichs-/

Amtsleitung

Produkt-

nummer

Produktname Mithilfe/Unterstützung

Samtgemeinde Emlichheim

Hr. Stegeman Bürgermeister

0 1 11101 Verwaltungssteuerung Hr. Breukelman

Herr Breukelman Fachbereich I - Zentrale Steuerung, Finanzen Wirtschaft und Bildung

Innere Verwaltung

2 11104 Gemeindegremien Hr. Breukelman

3 11106 Zentrale Dienste Hr. Breukelman

4 11108 Öffentlichkeitsarbeit Hr. Lindschulte

Schulen, Kinder und Jugend

5 36500 Kindertageseinrichtungen Hr. Breukelman

Finanzen

6 11109 Finanzverwaltung Hr. Heck

7 11110 Finanzbuchhaltung Hr. Heck

8 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzession) Hr. Duling

9 53200 Gasversorgung Hr. Duling

10 53300 Wasserversorgung Hr. Duling

11 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine

Umlagen

Hr. Heck

12 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Hr. Heck

Kultur, Sport und Tourismus

13 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege Hr. Breukelman

14 42100 Sportförderung Hr. Breukelman

15 42400 Sportstätten und Bäder Hr. Breukelman

Herr Helweg Fachbereich II - Bau, Ordnung und Soziales

Sicherheit und Ordung

16 12100 Statistik und Wahlen Hr. Kuipers

17 12201 Ordnungsangelegenheiten Hr. Kuipers

Soziales
18 31510 Soziale Beratung Hr. Lamberink

Planung, Entwicklung und Bau

19 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement Hr. Veenaas

20 51100 Räumliche Planung und Entwicklung Hr. Helweg

Verkehr

21 54100 Gemeindestraßen Hr. Collmann von Schatteburg

22 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung Hr. Helweg

23 54700 ÖPNV Hr. Collmann von Schatteburg

24 55500 Wirtschaftswege und Flurbereinigung Hr. Helweg

Entsorgung

25 53810 Abwasserbeseitigung Hr. Collmann von Schatteburg

Landschaftspflege

26 36600 Spiel- und Bolzplätze Hr. Eggengoor

27 55200 Öffentliche Gewässer Hr. Helweg

28 55400 Natur- und Umweltschutz/Landschaftspflege Fr. Müller

4

Produktplan der Gemeinde Ringe
(Stand 27.11.2024)

1

2

3
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STELLENPLAN 2025 
 
 
 
 

(§ 5 KomHKVO) 
 
 
 

Gemeinde Ringe 
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Stellenplan für die Gemeinde Ringe 2025 (§ 5 KomHKVO) 
 

 
Teil A - Beamte: keine 
Teil B - Beschäftigte: siehe unten 
 
 

Teil B: Beschäftigte 

 

Hinweise: 1x EG S 15 = Vollzeit, 1x EG S 13 = Vollzeit, 3x EG S 8a = Vollzeit; alle anderen Stellen sind Teilzeitstellen  

Lfd. 
Nr. 

Funktionsbezeichnung Entgelt-
gruppe 

Zahl der  
Stellen 

im Haushalts-
jahr 2025 

Zahl der Stellen im Vorjahr Erläuterungen 
insgesamt davon am 30.06.2024 

 tatsächlich 
besetzt 

nicht besetzt 

 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7.  
 

 
 
Beschäftigte/r KiTa-Leitung 
 
Beschäftigte/r KiTa-Leitung (stellv.) 
 
Beschäftigte/r KiTa 
 
Beschäftigte/r Erzieher/in 
 
Beschäftigte/r Sozialaassistenz 
 
Beschäftigte in Ausbildung 
 
Beschäftigte Hausmeister KiTa 

 
 

S 15 
 

S 13 
 

S 8b 
 

S 8a 
 

S 3 
 

S 2 
 

3 

 
 

1 
 

1 
 

- 
 

11 
 

5 
 

2 
 

1 

 
 

1 
 

1 
 

- 
 

11 
 

6 
 
- 
 
- 

 
 

1 
 

1 
 

- 
 

11 
 

5 
 
- 
 

1 

 
 
- 

 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

8. 
 
 

Beschäftigte/r Dorfgemein-
schaftshaus, Kreisverkehr, Alte 
Schule, Hauswirtschaft KiTa 

 

2 3 4 3 1  

9. Beschäftigte/r Hausmeister 
Dorfgemeinschaftshaus 
 

1 1 1 1 -  

10. Beschäftigte/r Raumpflege Alte 
Schule, Dorfgemeinschaftshaus, 
KiTa 
 

1 6 5 5 -  
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Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2025

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden

Stand zu
Beginn

des

Voraussichtlicher
Stand zu

Beginn des

Vorjahres

- 1000 Euro-

Haushaltsjahres

- 1000 Euro-
1 2 3

1. Geldschulden aus
1.1 Anleihen
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für

Investitionstätigkeit
1.3 Liquiditätskrediten
1.4 sonstigen Geldschulden

1.192 1.112

2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen

4. Transferverbindlichkeiten
5. Sonstige Verbindlichkeiten

Schulden insgesamt 1.192 1.112
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Beteiligungsbericht gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO

Nr
.

Gesellschaft Stammkapital Anteil der
Gemeinde

Ringe
in €

Anteil der
Gemeinde

Ringe
in %

Zweck der Gesellschaft Organe der Gesellschaft

1 Bnn Bäderbetriebe
Nordhorn/Niedergrafschaft
GmbH

1.064.500,00 17.233,36 € 1,62% Gegenstand des Unternehmens ist
der Betrieb von Hallen- und
Freibädern sowie das Halten von
Beteiligungen, insbesondere der
Beteiligung an der nvb Nordhorner
Versorgungsbetriebe GmbH als
Organtochter der Gesellschaft

Geschäftsführung:
einem oder mehrere
Geschäftsführer
Gesellschafterversammlung:
Die jeweiligen Bürgermeister
der Gemeinden bzw. deren
Stellvertreter nach NGO
Aufsichtsrat:
15 Mitglieder;
davon Gemeinde Ringe
0 Mitglieder

2 Grafschafter Volksbank eG Genossen-
schaftsanteil

195,70 € Aufgrund der Geringfügigkeit wird
auf eine umfassende Beschreibung
verzichtet.

dto.
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Bilanz zum 31. Dezember 2021
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO

A K T I V A P A S S I V A
31.12.2021

EUR
31.12.2020

EUR
31.12.2021

EUR
31.12.2020

EUR
1. Immaterielles Vermögen 1. Nettoposition

7.944,00 8.308,00 1.1 Basis-Reinvermögen
2. Sachvermögen    1.1.1 Reinvermögen 2.899.649,82 2.899.649,82

2.1  Unbebaute Grundstücke und
       grundstücksgleiche Rechte 411.824,52 411.824,52

   1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss
            (Minusbetrag) 0,00 0,00

2.2  Bebaute Grundstücke und
       grundstücksgleiche Rechte 604.172,89 613.288,89 1.2 Rücklagen 891.157,67 421.381,49
2.3  Infrastrukturvermögen 4.013.489,70 3.907.976,70 1.3 Jahresergebnis
2.4  Bauten auf fremden Grundstücken 1.198.301,00 580.975,00    1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00 0,00
2.7  Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 65.025,00 22.365,00    1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 441.564,29 469.776,18
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 102.399,15 107.400,71 1.4 Sonderposten

6.395.212,26 5.643.830,82    1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.212.035,00 953.400,00
3. Finanzvermögen    1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 19.756,00 27.231,00

3.2  Beteiligungen 172.582,67 172.577,60 5.464.162,78 4.771.438,49
3.6  Öffentlich- rechtliche Forderungen 130.012,09 56.989,46 2. Schulden
3.7  Forderungen aus Transferleistungen 140.000,00 0,00 2.1 Geldschulden
3.8  Sonstige privatrechtliche Forderungen 4.501,65 1.202,06    2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.347.988,24 1.415.270,16

447.096,41 230.769,12    2.1.3 Liquiditätskredite 0,00 0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 163.615,93 128.704,45

4. Liquide Mittel 998.790,80 662.625,31 2.4 Transferverbindlichkeiten
   2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen für lfd. Zwecke 0,00 0,00

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 2.197,96 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten
   2.5.1 Durchlaufende Posten 13.145,06 13.530,67

7.849.043,47 6.547.731,21    2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 48.470,00 0,00
   2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 9.627,54 47.529,34

1.582.846,77 1.605.034,62
3. Rückstellungen

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen 8.200,00 11.400,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und
       von Steuerschuldverhältnissesn 754.200,00 123.300,00
3.8 Andere Rückstellungen 0,00 0,00

762.400,00 134.700,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung 39.633,92 36.558,10

7.849.043,47 6.547.731,21

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere
Haushaltsreste 551.883,85 727.561,04

551.883,85 727.561,04
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Haushaltsplan

2025
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